
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
aw Kommunikationsbüro

Präambel

0.1. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im 
folgenden kurz AGB) des aw Kommunikationsbüros 
richten sich nach den vom Fachverband Werbung 
und Marktkommunikation herausgegebenen Allge-
meinen Geschäftsbedingungen.

0.2. Diese AGB dienen dem Zweck, Rechte und 
Pfl ichten – sofern sie über zwingendes Recht 
hinausgehen – sowohl vom aw Kommunikationsbüro 
als auch dessen Auftraggeber festzulegen und im 
Geschäftsverkehr möglichst klare Verhältnisse zu 
schaffen.

1. Geltung

1.1. Das aw Kommunikationsbüro erbringt seine 
Leistungen ausschließlich auf der Grundlage der 
vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Diese gelten auch für alle künftigen Geschäftsbe-
ziehungen, selbst wenn nicht ausdrücklich auf sie 
Bezug genommen wird.

1.2. Nebenreden, Vorbehalte, Änderungen oder 
Ergänzungen dieser AGBs bedürfen zu ihrer Gültig-
keit der Schriftform. Das gilt auch für das Abweichen 
vom Schriftformerfordernis.

1.3. Entgegenstehende oder von diesen Geschäftsbe-
dingungen abweichende Bedingungen des Vertrags-
partners werden selbst bei Kenntnis nur dann 
wirksam, wenn sie vom aw Kommunikationsbüro 
ausdrücklich und schriftlich anerkannt werden.

1.4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGBs 
unwirksam sein, so berührt dies die Verbindlich-
keit der übrigen Bestimmungen und der unter ihrer 
Zugrundelegung geschlossene Verträge nicht. Die 
unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame, 
die ihr dem Sinn und Zweck am nächsten kommt, zu 
ersetzen.

2. Vertragsabschluss

2.1. Basis für den Vertragsabschluss ist das jewei-
lige Angebot des aw Kommunikationsbüros bzw. der 
Auftrag des Kunden, in dem der Leistungsumfang 
und die Vergütung festgehalten sind. Die Angebote 
der Agentur sind freibleibend und unverbindlich.

2.2. Erteilt der Kunde einen Auftrag, so ist er an diesen 
zwei Wochen ab dessen Zugang beim aw Kommuni-
kationsbüro gebunden. Der Vertrag kommt durch die 
Annahme des Auftrags durch das aw Kommunikati-
onsbüro zustande. Die Annahme hat in Schriftform 
(z.B. Auftragsbestätigung) zu erfolgen, es sei denn, 
dass das aw Kommunikationsbüro zweifelsfrei zu 
erkennen gibt (z.B. durch Tätigwerden aufgrund des 
Auftrages), dass sie den Auftrag annimmt.

3. Leistungsumfang, Auftragsabwicklung    
und Mitwirkungspfl icht des Kunden

3.1. Der Umfang der zu erbringenden Leistungen 
ergibt sich aus dem Auftrag des Kunden bzw. der 
Leistungsbeschreibung oder den Angaben im 
Vertrag. Nachträgliche Änderungen des Leistungs-
inhaltes bedürfen der Schriftform.

3.2. Alle Leistungen des aw Kommunikationsbüros 
(insbesondere Vorentwürfe, Skizzen, Reinzeich-
nungen, Farbabdrucke etc.) sind vom Kunden zu 
überprüfen und binnen drei Tagen freizugeben. 
Bei nicht rechtzeitiger Freigabe gelten sie als vom 
Kunden genehmigt.

3.3. Der Kunde wird das aw Kommunikationsbüro 
unverzüglich mit allen Informationen und Unter-
lagen versorgen, die für die Erbringung der Leistung 
erforderlich sind. Er wird sie von allen Vorgängen 
informieren, die für die Durchführung des Auftrages 
von Bedeutung sind, auch wenn diese Umstände erst 
während der Durchführung des Auftrages bekannt 
werden. Der Kunde trägt den Aufwand, der dadurch 
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entsteht, dass Arbeiten infolge seiner unrichtigen, 
unvollständigen oder nachträglich geänderten 
Angaben vom aw Kommunikationsbüro wiederholt 
werden müssen oder verzögert werden.

3.4. Der Kunde ist weiters verpfl ichtet, die für 
die Durchführung des Auftrages zur Verfügung 
gestellten Unterlagen (Fotos, Logos etc.) auf eventu-
elle bestehende Urheber-, Kennzeichenrechte oder 
sonstige Rechte Dritter zu prüfen. Das aw Kommu-
nikationsbüro haftet nicht wegen einer Verletzung 
derartiger Rechte. Wird das aw Kommunikations-
büro wegen einer solchen Rechtsverletzung in 
Anspruch genommen, so hält der Kunde das aw 
Kommunikationsbüro schad- und klaglos. Er hat ihr 
sämtliche Nachteile zu ersetzen, die ihr durch eine 
Inanspruchnahme Dritter entstehen.

4. Fremdleistungen / Beauftragung Dritter

4.1. Das aw Kommunikationsbüro ist nach freiem 
Ermessen berechtigt, die Leistung selbst auszu-
führen, sich bei der Erbringung von vertragsgegen-
ständlichen Leistungen Dritter zu bedienen und/oder 
derartige Leistungen zu substituieren („Besorgungs-
gehilfe“).

4.2. Die Beauftragung von Besorgungsgehilfen 
erfolgt entweder im eigenen Namen oder im Namen 
des Kunden, in jedem Fall aber auf Rechnung des 
Kunden.

4.3. Das aw Kommunikationsbüro wird Besorgungs-
gehilfen sorgfältig auswählen und darauf achten, 
dass diese über die erforderliche Qualifi kation 
verfügen.

5. Termine

5.1. Frist und Terminabsprachen sind schriftlich 
festzuhalten bzw. zu bestätigen. Das aw Kommuni-
kationsbüro bemüht sich, die vereinbarten Termine 
einzuhalten. Die Nichteinhaltung der Termine 
berechtigt den Kunden allerdings erst dann zur 
Geltendmachung der im gesetzlich zustehenden 
Rechte, wenn er dem aw Kommunikationsbüro eine 

angemessene, mindestens aber 14 Tage währende 
Nachfrist gewährt hat. Diese Frist beginnt mit dem 
Zugang eines Mahnschreibens an das aw Kommu-
nikationsbüro.

5.2. Nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist kann der 
Kunde vom Vertrag zurücktreten. Eine Verpfl ichtung 
zur Leistung von Schadenersatz aus dem Titel des 
Verzugs besteht nur bei Vorsatz oder grober Fahrläs-
sigkeit des aw Kommunikationsbüros.

5.3. Unabwendbare oder unvorhersehbare Ereignisse 
– insbesondere Verzögerungen beim Auftragnehmer 
des aw Kommunikationsbüros – entbinden das aw 
Kommunikationsbüro jedenfalls von der Einhal-
tung des vereinbarten Liefertermins. Gleiches gilt, 
wenn der Kunde mit seinen zur Durchführung des 
Auftrages notwendigen Verpfl ichtungen (z.B. Bereit-
stellung von Unterlagen oder Informationen), im 
Verzug ist. In diesem Fall wird der vereinbarte Termin 
zumindest im Ausmaß des Verzugs verschoben.

6. Rücktritt vom Vertrag

6.1. Das aw Kommunikationsbüro ist insbesondere 
zum Rücktritt vom Vertrag berechtig, wenn
• die Ausführung der Leistungen aus Gründen, 
 die der Kunde zu vertreten hat, unmöglich ist 
 oder trotz Setzung einer Nachfrist weiter 
 verzögert wird;
• berechtigte Bedenken hinsichtlich der Bonität 
 des Kunden bestehen und dieser auf Begehren
 des aw Kommunikationsbüros weder Voraus-
 zahlungen leistet noch vor Leistung des aw 
 Kommunikationsbüros eine taugliche Sicher-  
 heit leistet.

7. Honorar

7.1. Wenn nichts anderes vereinbart ist, entsteht der 
Honoraranspruch des aw Kommunikationsbüros für 
jede einzelne Leistung, sobald diese erbracht wurde. 
Das aw Kommunikationsbüro ist berechtigt, zur 
Deckung ihres Aufwandes Vorschüsse zu verlangen.

7.2. Alle Leistungen des aw Kommunikationsbüros, 
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die nicht ausdrücklich durch das vereinbarte Honorar 
abgegolten sind, werden gesondert entlohnt. Alle 
dem aw Kommunikationsbüro erwachsenen Baraus-
lagen sind vom Kunden zu ersetzen.

7.3. Kostenvoranschläge des aw Kommunikations-
büros sind grundsätzlich unverbindlich. Wenn abzu-
sehen ist, dass die tatsächlichen Kosten die vom aw 
Kommunikationsbüro schriftlich veranschlagten um 
mehr als 20% übersteigen, wird das aw Kommuni-
kationsbüro den Kunden auf die höheren Kosten 
hinweisen. Die Kostenüberschreitung gilt als vom 
Kunden genehmigt, wenn der Kunde nicht binnen 
drei Tagen nach diesem Hinweis schriftlich wider-
spricht und gleichzeitig kostengünstigere Alterna-
tiven bekannt gibt.

7.4. Für alle Arbeiten des aw Kommunikationsbüros, 
die aus welchem Grund auch immer vom Kunden 
nicht zur Ausführung gebracht werden, gebührt dem 
aw Kommunikationsbüro eine angemessene Vergü-
tung. Mit der Bezahlung dieser Vergütung erwirbt 
der Kunde an diesen Arbeiten keinerlei Rechte; nicht 
ausgeführte Konzepte, Entwürfe und sonstige Unter-
lagen sind vielmehr unverzüglich dem aw Kommuni-
kationsbüro zurückzustellen.

8. Zahlung

8.1. Die Rechnungen des aw Kommunikationsbüros 
werden netto Kassa ohne jeden Abzug ab Rech-
nungsdatum fällig und sind, sofern nicht anders 
vereinbart wurde, binnen zehn Kalendertagen ab 
Erhalt der Rechnung zu bezahlen. Bei verspäteter 
Zahlung gelten Verzugszinsen in der Höhe von 1,5% 
pro Monat als vereinbart. Gelieferte Waren bleiben 
bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des aw 
Kommunikationsbüros.

8.2. Der Kunde verpfl ichtet sich, alle mit der Eintrei-
bung der Forderung verbundenen Kosten und 
Aufwände, wie insbesondere Inkassospesen oder 
sonstige für eine zweckentsprechende Rechtsverfol-
gung notwendige Kosten, zu tragen.

8.3. Im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden kann 

das aw Kommunikationsbüro sämtliche, im Rahmen 
anderer mit dem Kunden abgeschlossener Verträge, 
erbrachten Leistungen und Teilleistungen sofort 
fällig stellen.

8.4. Der Kunde ist nicht berechtigt, mit eigenen 
Forderungen gegen Forderungen der Agentur aufzu-
rechnen, außer die Forderung des Kunden wurde 
vom aw Kommunikationsbüro schriftlich anerkannt 
oder gerichtlich festgestellt. Ein Zurückbehaltungs-
recht des Kunden wird ausgeschlossen.

9. Präsentationen

9.1. Für die Teilnahme an Präsentationen steht 
dem aw Kommunikationsbüro ein angemessenes 
Honorar zu, das mangels Vereinbarung zumindest 
den gesamten Personal- und Sachaufwand des aw 
Kommunikationsbüros für die Präsentation sowie 
die Kosten sämtlicher Fremdleistungen deckt.

9.2. Erhält das aw Kommunikationsbüro nach der 
Präsentation keinen Auftrag, so bleiben alle Leis-
tungen des aw Kommunikationsbüros, insbeson-
dere Präsentationsunterlagen und deren Inhalt 
Eigentum des aw Kommunikationsbüros; der Kunde 
ist nicht berechtigt, diese – in welcher Form auch 
immer – weiter zu nutzen; die Unterlagen sind viel-
mehr unverzüglich dem aw Kommunikationsbüro 
zurückzustellen. Die Weitergabe von Präsentations-
unterlagen an Dritte sowie deren Veröffentlichung, 
Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige Verwer-
tung ist ohne ausdrückliche Zustimmung des aw 
Kommunikationsbüros nicht zulässig.

9.3. Ebenso ist dem Kunden die weitere Verwendung 
der im Zuge der Präsentation eingebrachten Ideen 
und Konzepte untersagt und zwar unabhängig davon, 
ob die Ideen und Konzepte urheberrechtlichen Schutz 
erlangen. Mit der Zahlung des Präsentationshono-
rars erwirbt der Kunde keinerlei Verwertungs- und 
Nutzungsrechte an den präsentierten Leistungen.

9.4. Werden die im Zuge einer Präsentation einge-
brachten Ideen und Konzepte für die Lösung von 
Kommunikationsaufgaben nicht in vom aw Kommu-
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nikationsbüro gestalteten Werbemitteln verwertet, 
so ist das aw Kommunikationsbüro berechtigt, die 
präsentierten Ideen und Konzepte anderweitig zu 
verwenden.

10. Eigentumsrecht und Urheberschutz

10.1. Alle Leistungen des aw Kommunikationsbüros 
einschließlich jener aus Präsentationen (z.B. Anre-
gungen, Ideen, Skizzen, Vorentwürfen, Reinzeich-
nungen, Konzepte etc.), auch einzelne Teile daraus, 
bleiben ebenso wie die einzelnen Werkstücke und 
Entwurfsoriginale im Eigentum des aw Kommuni-
kationsbüros und können vom aw Kommunikati-
onsbüro jederzeit – insbesondere bei Beendigung 
des Vertragsverhältnisses – zurückverlangt werden. 
Der Kunde erwirbt durch Zahlung des Honorars nur 
das Recht der Nutzung (einschließlich Vervielfälti-
gung) zum vereinbarten Zweck und im vereinbarten 
Nutzungsumfang. Ohne gegenteilige Vereinbarung 
mit dem aw Kommunikationsbüro darf der Kunde 
die Leistungen des aw Kommunikationsbüros nur 
selbst, ausschließlich in Österreich und nur für die 
Dauer des Agenturvertrages nutzen. Der Erwerb von 
Nutzungs- und Verwertungsrechten an Leistungen 
des aw Kommunikationsbüros setzt in jedem Fall 
die vollständige Bezahlung der vom aw Kommuni-
kationsbüro dafür in Rechnung gestellten Honorare 
voraus.

10.2. Änderungen von Leistungen des aw Kommu-
nikationsbüros, wie insbesondere deren Weiterent-
wicklung durch den Kunden oder durch für diesen 
tätig werdende Dritte, sind nur mit ausdrücklicher 
Zustimmung des aw Kommunikationsbüro und 
– soweit die Leistungen urheberrechtlich geschützt 
sind – des Urhebers zulässig.

10.3. Für die Nutzung von Leistungen des aw 
Kommunikationsbüros, die über den ursprünglich 
vereinbarten Zweck und Nutzungsumfang hinaus-
geht, ist – unabhängig davon, ob diese Leistungen 
urheberrechtlich geschützt ist – die Zustimmung des 
aw Kommunikationsbüros erforderlich. Dafür steht 
das aw Kommunikationsbüro und dem Urheber eine 
gesonderte angemessene Vergütung zu.

10.4. Für die Nutzung von Leistungen des aw Kommu-
nikationsbüros bzw. von Werbemitteln, für die das aw 
Kommunikationsbüro konzeptionelle oder gestalte-
rische Vorlagen erarbeitet hat, ist nach Ablauf des 
Agenturvertrages unabhängig davon, ob diese Leis-
tungen urheberrechtlich geschützt sind oder nicht 
– ebenfalls die Zustimmung des aw Kommunikati-
onsbüros notwendig.

11. Kennzeichnung

11.1. Das aw Kommunikationsbüro ist berechtigt, auf 
allen Werbmitteln und bei allen Werbemaßnahmen 
auf das aw Kommunikationsbüro und allenfalls auf 
den Urheber hinzuweisen, ohne dass dem Kunden 
dafür ein Entgeltanspruch zusteht.

11.2. Das aw Kommunikationsbüro ist vorbehaltlich 
des jederzeit möglichen, schriftlichen Widerrufs des 
Kunden berechtigt, auf eigenen Werbeträgern und 
insbesondere auf der Internet-Website mit Namen 
und Logo auf die zum Kunden bestehende Geschäfts-
beziehung hinzuweisen.

12. Gewährleistungen und Schadensersatz

12.1. Der Kunde hat allfällige Reklamationen unver-
züglich, jedenfalls jedoch innerhalb von drei Tagen 
nach Leistung durch das aw Kommunikationsbüro 
schriftlich geltend zu machen und zu begründen. Im 
Fall berechtigter und rechtzeitiger Reklamationen 
steht dem Kunden nur das Recht auf Verbesserung 
oder Austausch der Leistung durch das aw Kommu-
nikationsbüro zu.

12.2. Bei gerechtfertigter Mängelrüge werden die 
Mängel in angemessener Frist behoben, wobei 
der Kunde dem aw Kommunikationsbüro alle zur 
Untersuchung und Mängelbehebung erforderlichen 
Maßnahmen ermöglicht.

12.3. Die Beweislastumkehr gemäß §924 ABGB zu 
Lasten des aw Kommunikationsbüros ist ausge-
schlossen. Das Vorliegen des Mangels im Über-
gabezeitpunkt, der Zeitpunkt der Feststellung des 
Mangels und die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge 
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sind vom Kunden zu beweisen.

12.4. Schadenersatzansprüche des Kunden, insbe-
sondere wegen Verzugs, Unmöglichkeit der Leistung, 
positiver Forderungsverletzung, Verschuldens bei 
Vertragsabschluss, mangelhafter oder unvollstän-
diger Leistung, Mängelfolgeschadens oder wegen 
unerlaubter Handlungen sind ausgeschlossen, 
soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit des aw Kommunikationsbüros beruhen.

12.5. Jeder Schadenersatzanspruch kann nur inner-
halb von sechs Monaten ab Kenntnis des Schadens 
geltend gemacht werden.

12.6. Schadensersatzansprüche sind der Höhe nach 
mit dem Auftragswert exklusive Steuern begrenzt.

13. Haftung

13.1. Das aw Kommunikationsbüro wird die ihr über-
tragenen Arbeiten unter Beachtung der allgemein 
anerkannten Rechtsgrundsätze durchführen und den 
Kunden rechtzeitig auf für sie erkennbare Risiken 
hinweisen. Jegliche Haftung des aw Kommunikati-
onsbüros für Ansprüche, die auf Grund der Werbe-
maßnahme (der Verwendung eines Kennzeichens) 
gegen den Kunden erhoben werden, wird ausdrück-
lich ausgeschlossen, wenn das aw Kommunikati-
onsbüro ihrer Hinweispfl icht nachgekommen ist; 
insbesondere haftet das aw Kommunikationsbüro 
nicht für Prozesskosten, eigene Anwaltskosten des 
Kunden oder Kosten von Urteilsveröffentlichungen 
sowie für allfällige Schadenersatzforderungen oder 
ähnliche Ansprüche Dritter.

13.2. Das aw Kommunikationsbüro haftet im Rahmen 
der gesetzlichen Vorschriften lediglich für Schäden, 
sofern ihr Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachge-
wiesen werden kann. Die Haftung für leichte Fahrläs-
sigkeit ist ausgeschlossen. Das Vorliegen von grober 
Fahrlässigkeit hat der Geschädigte zu beweisen.

14. Anzuwendendes Recht

Auf die Rechtsbeziehung zwischen dem Kunden 

und dem aw Kommunikationsbüro ist ausschließ-
lich österreichisches Recht unter Ausschluss der 
internationalen Verweisungsnormen anzuwenden. 
Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts fi nden keine 
Anwendung. 

15. Erfüllungsort und Gerichtsstand

15.1. Erfüllungsort ist der Sitz des aw Kommunika-
tionsbüros.

15.2. Als Gerichtsstand für alle sich unmittelbar 
zwischen dem aw Kommunikationsbüro und dem 
Kunden ergebenden Streitigkeiten wird das für den 
17. Wiener Gemeindebezirk sachlich zuständige 
Gericht vereinbart.

aw Kommunikationsbüro
Mag. Angela Winkler-Günsberg

Stand 2008

| 5



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


